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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 100-2024 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2024.RRGR.146 

  

Eingereicht am: 16.05.2024 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Fiechter (Oberwil im Simmental, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 06.06.2024 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Kein Eurovision Song Contest (ESC) 2025 im Kanton Bern! 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. sich dafür einzusetzen und im Rahmen aller ihm zur Verfügung stehenden Mittel und Kom-

petenzen darauf hinzuwirken, dass der Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2025 nicht 

im Kanton Bern stattfindet, 

2. keine finanziellen Beiträge an die Organisation und Durchführung des Eurovision Song Con-

test (ESC) im Jahr 2025 in der Schweiz zu sprechen. 

Begründung: 

Philippe Mülller, Regierungspräsident des Kantons Bern (FDP), hat es richtig erkannt: Der Euro-

vision Song Contest (ESC) ist korrupt, im Jahr 2024 gar antisemitisch geprägt und von schlimmen 

Gewaltereignissen mit Polizeieinsätzen begleitet. Er sagt in einem Post auf der Online-Plattform 

X von Montag, 13. Mai 2024, deshalb: «ESC: Bleib’ fern von Bern!».1 

Regierungsrat Müller hat recht. Der ESC ist eine queere Politveranstaltung, die leider nichts mehr 

mit einem reinen Musikwettbewerb zu tun hat. 

Besonders im Jahr 2024, in dem der Berner Nemo Mettler – auch bekannt als nonbinäres «Nemo» 

– für die Schweiz den Sieg eingeholt hat, haben sich unhaltbare Zustände im Rahmen des ESC 

offenbart. Nachfolgend eine Auflistung, die auf diversen Medienberichten beruht:  

 Die Sängerin aus Israel, Eden Golan, konnte ihr Hotelzimmer nicht verlassen. Sie musste von 

der Polizei vor Judenhassern geschützt werden. Andere Wettbewerbsteilnehmende, die sonst 

                                                   
1
 https://x.com/sicherheitbern/status/1789869891215819002?s=46&t=qzcFzk_2VpSguNX4jDEnzg 
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https://x.com/sicherheitbern/status/1789869891215819002?s=46&t=qzcFzk_2VpSguNX4jDEnzg
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für Toleranz und Diversität warben, gaben ihr während der Show mehr oder weniger subtil zu 

verstehen, sie sei unerwünscht. Ihre Auftritte waren von Pfiffen und Buhrufen begleitet, auf 

den Strassen von Malmö demonstrierten Tausende gegen sie und Israel. 

 Mehrere Demonstranten – angeführt von der Aktivistin Greta Thunberg – die den ESC am 

Austragungsort Malmö, Schweden, besuchten, forderten die Deportation von Juden nach Po-

len. 

 Während des ESC verbreiteten die Demonstranten Parolen wie «From the river to the sea, 

Palestine will be free», mit denen Fanatiker zur Vernichtung Israels aufrufen. Einige zertram-

pelten israelische Fahnen, und den ESC-Veranstaltern wurde auf Transparenten vorgeworfen, 

einen Genozid zu «feiern». Die israelische News-Seite «Ynetnews» berichtete, Demonstran-

ten hätten «Schickt die Juden zurück nach Polen!» gerufen oder «Sinwar, wir werden dich 

nicht sterben lassen!». Yahya Sinwar ist der Anführer der Hamas in Gaza. 

 Belgiens Staatsfernsehen blendete eine Protesttafel ein, als die israelische Künstlerin auftrat. 

Genützt hat dies wenig: Die israelische Sängerin erhielt in der Publikumswahl aus einigen 

Ländern die volle Punktzahl, etwa aus der Schweiz und aus Deutschland. Hätte nur das Pub-

likum entschieden, wäre Israel auf Platz zwei gekommen – vor Nemo und allen anderen, die 

sich lieber in wohlfeilen Distanzierungen ergaben, als sich klar hinter ihre Mitkandidatin zu 

stellen. 

 Das nonbinäre, antisemitische, satanistische Künstlerwesen von Irland, «Bambie Thug», das 

sich als «dunkle Hexe» bezeichnet, weinte vor Wut und Verachtung, als sie von der Finalqua-

lifikation von Israel erfuhr; tanzte während des Auftritts mit einem dämonischen Wesen und 

war die erste Gratulantin von «Nemo». Als Gratulationsgeschenk setzte sie dem frischgeba-

ckenen ESC-Sieger eine Dornenkrone auf – gleich wie damals die Römer, als sie Jesus bes-

tialisch auspeitschten und ans Kreuz nagelten. Eine Folterkrone also, die Stacheln in Jesus’ 

Schädel rammte und ihn öffentlich blossstellte: «Seht her, ein König!». Nemo trug die Dornen-

krone während seines gesamten Siegesauftritts und verhöhnte damit Milliarden von Christen 

weltweit. Bleibt zu hoffen, dass es dies aus Unwissen, Naivität und im Rausch der Siegeseks-

tase getan hat. 

Der Kanton Bern darf solche antisemitischen, satanistischen und menschenverachtenden Ge-

schehnisse nicht tolerieren. Der ESC ist eine Veranstaltung, die den Grundprinzipien unseres 

Landes – Solidarität, Rechtsstaatlichkeit, politische Neutralität und Religionsfreiheit – in krasser 

Art und Weise entgegensteht. 

Aus den genannten Gründen hat der Regierungsrat deshalb alles zu unternehmen, dass der Aus-

tragungsort des ESC im Jahr 2025 nicht im Kanton Bern ist. Im Weiteren ist der ESC nicht mit 

finanziellen Beiträgen zu unterstützen. 

Begründung der Dringlichkeit: Über den Austragungsort des ESC im Jahr 2025 muss schnell entschieden werden. Der 

Kanton Bern muss raschestmöglich signalisieren, dass er für eine Durchführung des Anlasses nicht in Frage kommt.  

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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